
Eigentümer: 
 

 
Name, Vorname 
 

 
Anschrift 
 

 
PLZ / Ort 
 

 
Telefon 
 
 

Die Messung ist zu wiederholen, wenn am Flug-
modell wesentliche für die Geräuschemission 
relevante Veränderungen vorgenommen werden 
(z.B. Verwendung einer andersartigen Luft-
schraube oder Austausch des Motors) und nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass diese Ände-
rungen zu einer Überschreitung des zulässigen 
max. Schallpegels führen könne. Dieser Lärmpass 
ist bei dem Betrieb der Flugmodelle mitzuführen 
und der Luftfahrtbehörde oder der Polizei auf 
Anforderung zur Einsicht vorzulegen. 
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